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Vertrag der Auftragsverarbeitung, AVV,  gemäß Art. 28 DSGVO als 
Anlage zu einem oder mehreren vom Auftraggeber genutzten Vertrag oder 
Verträge, Auftrag oder Aufträge 

Zwischen der Firma  

Computerservice.arminfischer.com  // 
  Armin Fischer Dienstleistungen 
Hauptstr. 70 
DE-96117 Memmelsdorf bei Schloss Seehof, Landkreis Bamberg 
Deutschland 

 
Mobil: +4917621008967 
e-mail: office@arminfischer.com , arminfischer.com@gmail.com 

- nachfolgend u.a. „Auftragnehmer“ genannt -

und 

- nachfolgend u.a. „Auftraggeber“ genannt -
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Präambel 

Diese Anlage konkretisiert die Verpflichtungen der Vertragsparteien zum Datenschutz, die sich aus 
der im Einzelvertrag, nachstehend ggf. „Vertrag“ oder „Auftragsverarbeitungsvertrag“ oder „AVV“,
in ihren Einzelheiten beschriebenen Auftragsverarbeitung ergeben. Sie findet Anwendung auf alle 
Tätigkeiten , die mit dem Vertrag in Zusammenhang stehen und bei denen Beschäftigte des 
Auftragnehmers, oder durch den Auftragnehmer beauftragte Daten des Auftraggebers verarbeitet. 

Dieser Vertrag ist gültig mit der Auftragsvergabe durch den Auftraggeber in schriftlicher Form und 
oder das Ausfüllen und Unterschreiben von Auftraggeber und Auftragnehmer der Anlage AVV 
„Anlage 1 – Auftragsspezifische Vereinbarungen“ . 

Dieser Vertrag ist gültig mit den an uns gerichteten Aufträgen
- Vor-Ort-Service 
- Datensicherung oder Backup 
- Buchhaltung Datensicherung 
- Lohnbuchhaltung Datensicherung 
- Eingabe und Einpflege von Kundendaten des Auftraggebers in das System des Auftraggebers
- Fernwartung generell 
- Fernwartung / Helpdesk mit TeamViewer 
- 1:1 Kopie von Festplatten 
- 1:1 Kopie von Datenträgern 
- Auslagern und Backup wichtiger Daten auf DVD-R / CD-R 
- e-mail-Versand zwischen Auftragnehmer, Auftraggeber u. ggf. dessen Kunden, Mitarbeiter 
  und Kooperationspartner 

Die Gültigkeit dieses AVV s geht ggf. auch auf einen Kunden oder Geschäftspartner des 
Auftraggebers über, wenn zum Beispiel ein Problem in der Kommunikation des Auftraggebers mit 
dem Kunden oder Geschäftspartner besteht, es sei denn der Kunde oder Geschäftspartner widerruft 
dies schriftlich. „Anlage 2 – Auftragsspezifische Vereinbarungen mit Kunden, Geschäftspartner und
Mitarbeitern des Auftraggebers“  . 
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§1 Gegenstand, Dauer und Spezifizierung der Auftragsverarbeitung 

1.) Auf dem Auftrag des Auftraggebers ergeben sich Gegenstand und Dauer des Auftrags sowie Art 
und Zweck der Verarbeitung. Ist dies nicht vorhersehbar löscht der Auftragnehmer gesicherte Daten 
des Auftraggebers wenn keine weitere Rückmeldung des Auftraggebers erfolgt  

1.1) Kundendaten von Privatkunden und Kleinunternehmen werden standardmäßig von uns auf für 
mehrere Kunden ausgelegte Datenträger gesichert und die Dateien nach 1 Monat durch Löschen im 
Inhaltsverzeichnis gelöscht, bzw. der Speicherbereich als Speicherplatz freigegeben. 

Die Kundendaten werden ggf., wenn nicht beim Auftraggeber, bis zur Löschung in absperrbaren 
Räumen des Auftragnehmers aufbewahrt. Eine Löschung erfolgt standardmäßig innerhalb von 2-4 
Wochen nach Auftragsende und nachdem dem Auftraggeber die Daten zur Verfügung gestellt 
wurden. 

1.2) Kundendaten von mittelständischen Unternehmen und Großunternehmen, sowie bei besonders 
schützenswerten Bereichen wie Arztpraxen und Steuerkanzleien, Rechtsanwaltskanzleien werden 
Daten grundsätzlich nur auf für den Kunden bestimmte Datenträger geschrieben. 

Eine Lagerung der Daten erfolgt grundsätzlich beim Auftraggeber. 
Näheres regelt „Anlage 1 – Auftragsspezifische Vereinbarungen“ . 

Bei Zwischensicherungen hat der Auftraggeber grundsätzlich folgende Möglichkeiten: 
- Der Auftraggeber übernimmt den Datenträger vom Auftragnehmer. 
 Dem Auftraggeber wird dann der Datenträger in Rechung gestellt. 

- Der Datenträger wird durch 1faches Überschreiben LowLevel-Formatieren 
 gelöscht. Kann auf Wunsch dem Auftraggeber gezeigt werden. 
 Der Auftragnehmer verrechnet eine kleine Pauschale zur Verwendung des Datenträgers. 

- Der Datenträger wird durch 7faches Überschreiben in Anlehnung an das Amerikanische Verfahren
  gelöscht. Die Daten sind dann ggf. von Datenrettungsspezialisten jedoch ggf. noch herstelllbar. 
  Der Löschvorgang kann dokumentiert werden. Ein Zertifikat kann vom Auftragnehmer nicht    
  ausgestellt werden. 
  Durch entsprechenden Verschleiß des Datenträgers wird vom Auftragnehmer eine höhere 
  Pauschale berechnet. 

- Der Datenträger wird durch 35faches Überschreiben in Anlehnung an das Deutsche Verfahren
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  gelöscht. Die Daten sind dann ggf. von Datenrettungsspezialisten jedoch ggf. noch herstelllbar. 
  Der Löschvorgang kann dokumentiert werden. Ein Zertifikat kann vom Auftragnehmer nicht    
  ausgestellt werden. 
  Durch entsprechenden Verschleiß des Datenträgers wird vom Auftragnehmer eine noch höhere 
  Pauschale berechnet. 

 2.) Der Auftragnehmer ist als PC-Service beim Auftraggeber tätig. 
Im täglichen Einsatz ist der Zugriff auf Kundendaten des Auftraggebers nicht zwangsläufig 
notwendig. Die Einsicht in spezifische Kundendaten, also über Kunden des Auftraggebers, 
Geschäftspartner des Auftraggebers, erfolgt, wenn dieser notwendig ist, üblicherweise in vorheriger 
mündlicher oder schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber. 
Beim Überprüfen auf Vollständigkeit von Dateiinhalten ist ggf. eine Sichtprüfung erforderlich. 
Bei Workarounds zu Speichervorgängen kann es sinnvoll sein, Dateien von und über Kunden des 
Auftraggebers oder Geschäftspartnern zu öffnen und oder zu speichern. 
Bei Überprüfung von Zugangsrechten ist es kaum vermeidbar, dass der Auftragnehmer ggf. auch 
Kundendaten des Auftraggebers einsieht
 
3.) Der Auftragnehmer ist grundsätzlich berechtigt, wenn im Auftrag erforderlich, 
die Anschriftsdaten des Kunden des Auftraggebers in der Rechnung zu verwenden, wenn der 
Auftrag oder  Teile des Auftrages beim Kunden zu erledigen sind.   
Genaueres sowie eine weitere Verwendung in Adressbüchern, Smartphones wird in der „Anlage 2 - 
Auftragsspezifische Vereinbarungen mit Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeitern des 
Auftraggebers mit dem Kunden oder Geschäftspartner“ geregelt.  

4.) Auftragnehmer und Auftraggeber sind grundsätzlich berechtigt, e-mails die der Erledigung und 
Fakturierung des Auftrages dienen, zu verschicken. Der Auftraggeber ist unterrichtet, dass seitens 
des Auftragnehmers Google GMAIL und 1und1.de IONOS zum Einsatz kommen. 
E-mail ist zum Teil von datenschutzrechtlicher Sicht als unsicher und als nicht verwendbares 
Medium eingestuft, da Daten abgegriffen und oder verfälscht werden könnten. 
Unregelmäßigkeiten bei Lieferungen von Post und Paketdiensten, v.a. was Briefpost angeht, 
Paketversand ging immer, werden dem Auftraggeber hiermit mitgeteilt. 
Bevor gar keine Kommunikation zu Stande kommt, soll grundsätzlich e-mail als Ersatz und oder 
Ergänzung dienen dürfen. 
Für die genaue Handhabe für den jeweiligen Auftrag oder Vertrag sind die angehängten Anlagen 
„Anlage 1 – Auftragsspezifische Vereinbarungen“ und „Anlage 2 – Auftragsspezifische 
Vereinbarungen mit Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeitern des Auftraggebers“ maßgebend. 
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5.) Der Auftragnehmer ist berechtigt nach mündlicher Absprache weitere Dienstleister zum Beispiel
Versanddienstleister hinzuzuziehen, wenn zum Beispiel Datenträger zurückgesendet werden sollen, 
und oder wenn zur Reparatur weitere Dienstleister notwendig sind.  
Der Versand erfolgt grundsätzlich versichert, die Höhe des Versicherungsschutzes wird 
abgesprochen. Die Kosten für den Rückversand von Datenträgern muss der Auftraggeber 
übernehmen. Die Vorgehensweise soll per e-mail jeweils von einer der anderen Seite zeitnah 
nochmals gemailt, per Post zugeschickt oder übergeben werden.  

§3 Pflichten des Auftragnehmers 

1.) Der Auftragnehmer darf Daten von betroffenen Personen nur im Rahmen des Auftrages und der 
Weisungen des Auftraggebersverarbeiten, außer es liegt ein Ausnahmefall im Sinne von Art. 28 
Abs. 3 lit. a) DS-GVO  vor.  Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn er
der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen anwendbare Gesetze verstößt. Die Durchführung von 
rechtswidrigen Weisungen darf der Auftragnehmer ablehnen.  

2.) Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation so 
gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird.  Er wird 
technische und organisatorische Maßnahmen  - TOM – wie im AVV beschrieben oder in einer 
späteren Anlage TOM ausgeführt zum Schutz des Auftraggebers treffen, die den Anforderungen der 
Datenschutz, Art. 32 DS-GVO , genügen. Der Auftragnehmer hat technische und organisatorische 
Maßnahmen zu treffen, die die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Belastbarkeit der Systeme 
und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherstellen. Die Dauer der 
Speicherung beim Auftragnehmer erfolgt bis 2-4 Wochen nach Auftragsende. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, selbst Datensicherungen der Daten seines Unternehmens auf 
mindestens 2 weitere Datenträger regelmäßig anzufertigen. Vor größeren Änderungsmaßnahmen ist 
der Auftraggeber ebenfalls verpflichtet, in seinem Rahmen seiner Möglichkeiten  eine weitere 
Datensicherung durchzuführen. Zusätzliche Sicherheit bietet eine 1:1 Kopie der Festplatte vor der 
Maßnahme, z.B. Betriebssystemupgrade, Einspielen komplexerer Software. Wird eine 1:1 Kopie 
seitens des Auftraggebers verweigert, geht das Risiko bei Datenverlusten allein an ihn über. 

4.) Eine Zertifikatserstellung wird auf Grund der Größe des Unternehmens des Auftragnehmers 
nicht erfolgen. 

Eine Änderung der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten, 
wobei jedoch sichergestellt sein muss, dass das vertraglich vereinbarte Schutzniveau nicht 
unterschritten wird. 
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Der Auftragnehmer unterstützt, soweit erforderlich, den Auftraggeber im Rahmen seiner 
Möglichkeiten bei der Erfüllung der Anfragen und Ansprüche betroffenen Personen gemäß Kapitel 
III der DS-GVO sowie der Einhaltung der in Art. 33 und 34 DS-GVO genannten Pflichten. 

5.) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass es den mit der Verarbeitung Auftraggebers befassten 
Mitarbeiter und andere für den Auftragnehmer tätigen Personen untersagt ist, die Daten außerhalb 
der Weisung zu verarbeiten. Ferner stellt der Auftragnehmer sicher, dass sich die zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben. Die 
Vertraulichkeits-/ Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Auftrags fort. 

6.) Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten des Auftraggebers bekannt werden. 

7.) Für alle im Rahmen dieser Anlage anfallenden Datenschutzfragen ist der Ansprechpartner: 

Computerservice.arminfischer.com  // 
Armin Fischer Dienstleistungen 
z.Hd. Herrn Armin Fischer 
Hauptstr. 70 
96117 Memmelsdorf 

Mobil: +4917621008967 
office@arminfischer.com  

8.) Der Auftragnehmer stellt sicher, seine Pflichten nach Art. 32 Abs. 1 lit. d) DS-GVO 
nachzukommen und als kleineres Unternehmen die Wirksamkeit mindestens 1x im Jahr zu 
überprüfen. 

9.) Der Auftragnehmer berichtigt oder löscht die vertragsgegenständlichen Daten, wenn der 
Auftraggeber dies anweist und dies vom Leistungsrahmen umfasst ist. Ist eine datenschutzkonforme
Lösung, Löschung etc. oder eine entsprechende Einschränkung der Datenverarbeitung nicht 
möglich, übernimmt der Auftragnehmer die datenschutzkonforme Vernichtung der Daten, von 
Datenträgern und sonstigen Materialien auf Grund einer Einzelbeauftragung durch den 
Auftraggeber oder gibt diese Datenträger an den Auftraggeber zurück, sofern nicht im Auftrag oder 
Vertrag bereits vereinbart. 

10.) Daten, Datenträger sowie sämtliche sonstige Materialien sind nach Auftragsende auf Verlangen
des Auftraggebers entweder herauszugeben, oder zu löschen oder zu vernichten. 
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11.) Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers hinsichtlich etwaiger Ansprüche nach Art. 
82 DS-GVO , verpflichtet sich der Auftragnehmer den Auftraggeber bei der Abwehr des Anspruchs 
im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. 

§4 Pflichten des Auftraggebers 

1.) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich zu informieren, wenn er in den 
Auftragsergebnissen Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. Datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
feststellt. 

2.) Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch eine betroffene Person hinsichtlich 
etwaiger Ansprüche nach Art. 82 DS-GVO , gilt §3 Abs. 11 dieser Anlage entsprechend. 

§5  Anfragen betroffener Personen 

1.)  Wendet sich eine betroffene Person mit Forderungen zur Berichtigung, Löschung, oder 
Auskunft an den Auftragnehmer, wird der Auftragnehmer die betroffene Person an den 
Auftraggeber verweisen, sofern eine Zuordnung an den Auftraggeber nach Angaben der betroffenen
Person möglich ist. Der Auftragnehmer leitet den Antrag der betroffenen Person unverzüglich an 
den Auftraggeber weiter. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber im Rahmen seiner 
Möglichkeiten auf Weisung soweit vereinbart. 

Der Kunde, Mitarbeiter, Geschäftspartner des Auftraggebers kann gegenüber dem Auftragnehmer 
seine Anschriftsdaten und Kontaktdaten vorläufig angeben, muss aber dann alle Daten aus 
datenschutzrechtlichen Gründen abgeben. Diese Daten werden als 2. Datensatz gespeichert, dann 
nochmals mit dem Auftraggeber abgeglichen.  

§6 Nachweismöglichkeiten 

1.)  Sollten im Einzelfall Inspektionen durch den Auftraggeber oder einen von diesem beauftragten 
Prüfer erforderlich sein, ist dafür ein Termin mit ausreichendem Vorlauf zu vereinbaren. 
Der Auftraggeber schickt den Prüfer mit dem Auftragsschreiben, der Prüfer kann sich und seine 
Funktion Vor-Ort beim Auftragnehmer oder dessen Betriebszugehörigen oder Familienangehörigen 
ausweisen.  

Der Auftragnehmer ist zur in Rechnung Stellung der Arbeitszeit der Inspektion berechtigt. 

2.) Sollte eine Datenschutzaufsichtsbehörde oder eine sonstige hoheitliche Aufsichtsbehörde des 
Auftraggebers eine Inspektion vornehmen, gilt grundsätzlich Absatz 1 entsprechend. 
Zum Nachkommen der Sicherheitsbestimmung des Auftragnehmers ist es ebenfalls notwendig, dass
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eine Verschwiegenheitserklärung seitens der Behördenmitarbeiter unterzeichnet wird. 
Ein Nachweis der Maßnahme muss beim Auftragnehmer schriftlich hinterlegt werden, 
das Unternehmen des Auftragnehmers muss in dem Schreiben genannt, der Inspektionsbedarf 
begründet werden. 

Der Auftraggeber ist zur Übernahme der Aufwendungen verpflichtet, die dem Auftragnehmer, 
durch seine Anwesenheitspflicht, oder durch die Anwesenheitspflicht entstehen. 
Die bei der Inspektion verbrachte Arbeitszeit wird vom Auftragnehmer in Rechnung gestellt.   

§7 Subunternehmer, weitere Auftragsverarbeiter 
1) Computerservice.arminfischer.com ist die aktuelle Firmierung von Armin Fischer 
Dienstleistungen . Computerservice.arminfischer.de ist eine Firmierung von Armin Fischer 
Dienstleistungen. Zu Armin Fischer Dienstleistungen gehören aktuell 
www.arminfischer.de/dienstleistungen/ , 
www.afd-pc-service.de     www.arminfischer.de   , AFD – Armin Fischer Dienstleistungen, 
AFD-PC-SERVICE.de Armin Fischer, Computerservice.arminfischer.de und 
webdesign.arminfischer.de . Die Firmierungen sind den Bedürfnissen der Kunden verschieden. 
Abrechnungstechnisch und  Buchhaltungstechnisch und von den Datenbeständen treten die 
Firmierungen als 1 Unternehmen in Erscheinung. Da zunehmend das Kürzel AFD mit der Partei 
AfD von Kunden verwechselt und oder in Verbindung gebracht wird, erfolgt die 
Rechnungserstellung zukünftig tendenziell nur mehr mit Computerservice.arminfischer.com // 
www.arminfischer.de/dienstleistungen/  als Firmierung. 
Ust-ID ist DE232723558  . 
Dienstleistungen, Tickets und Endgeräte zwischen den Firmierungen können delegiert werden.
Die vereinbarten Preise bleiben gewahrt. 

2) Mit der Hinzuziehung von verbundenen, befreundeten und fremden Unternehmen der 
Cloudstruktur und der Sicherung der Daten bei Cloud-Diensten wie Dropbox, Verwendung des 
Rechnungsservice www.sevdesk.de , Telekommunikationsunternehmen wie Vodafone, Vodafone 
KabelDeutschland und Vodafone Mobilfunk, sowie Telekom und www.1und1.de erklärt sich der 
Auftraggeber grundsätzlich einverstanden. Der Auftraggeber ist grundsätzlich damit einverstanden, 
dass e-mail-Versand über 1&1 IONOS und Google GMAIL erfolgt. 

Bei Reparaturen kann eine Weiterleitung von Geräten wie Smartphones, Laptops, Desktop-PCs 
ist der Auftragnehmer berechtigt, dieses Gerät nach Absprache und Rückbestätigung per e-mail 
an den Geschäftspartner, das kooperierende Unternehmen per Post versandversichert zu versenden 
oder über den Auftragnehmer zu übergeben. Versand erfolgt versandversichert nach Absprache mit 
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dem Auftraggeber
Bei den Geräten ist ein Mindestdatensatz erforderlich, damit eine Zuordnung erfolgen kann. 
Name des Geräteinhabers, ggf. auch Anschrift, dann e-mail und oder Mobilfunknummer. 
Name und Anschrift des Auftraggebers, Festnetz und oder e-mail und oder Mobilfunknummer des 
Auftraggebers. 

Unternehmen, wo eine Weiterleitung von Hardware beim Auftragnehmer regelmäßig erfolgt, sind: 

diePCWerkstatt.de Marco Mueller 
Landshuter Str. 68 
DE-93053 Regensburg 
Tel.: 0941/ 79 77 227 
Mobil: +491728227401
e-mail: info@diepcwerkstatt.de 
www.diepcwerkstatt.de    

TronicomSystems24 GbR
vertreten durch die Gesellschafter
Jutta Nepf und Matthias Braun
Pödeldorfer Straße 100
96052 Bamberg
Tel.: 0951 96430235
E-Mail: info@tronicomsystems24.de 
Web: http://www.tronicomsystems24.de  

COMPUTER SHOP
computershop-bamberg.de
Gaustadter Hauptstr. 90
D-96049 Bamberg - Gaustadt
Tel.: +4995196830177
Fax: +4995196830178

Ralf.Mittag@bnv-bamberg.de 
www.computershop-bamberg.de   

Zur gegenseitigen Qualitätsverbesserung und oder Abgleich von Lösungsansätzen dürfen Daten, die
das Problem beschreiben, grundsätzlich immer anonymisiert ohne Weitergabe von Kundendaten an 
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die Partner www.computershop-bamberg.de , www.tronicomsystems24.de   und 
www.diepcwerkstatt.de  weitergegeben werden.

Nach Absprache mit dem Auftraggeber und Rückbestätigungsmail dürfen Daten des Auftraggebers 
an die vorab genannten Unternehmen abgegeben werden. 

Im Einzelfall ist es sinnvoll, dass auch Daten des Kunden, Mitarbeiters, Geschäftspartners an den 
Subunternehmer vom Auftragnehmer übermittelt werden. Grundsätzlich sei dies auch per e-mail 
möglich.  Dazu ist ggf. eine Einwillung des Kunden, Mitarbeiters, Geschäftspartners des 
Auftraggebers erforderlich.  

3.) Eine Liste der aktuell eingesetzen Unterauftragsnehmer ist aus der Datenschutzerklärung des 
Auftragnehmers zu entnehmen, verfügbar unter 
http://computerservice.arminfischer.com/de/datenschutz  . 
Weitere Unternehmen können nach Absprache mit Auftraggeber u. ggf. dessen Kunden, Mitarbeiter,
Geschäftspartner zusätzlich notwendig oder beauftragt werden. 

4.) Erteilt der Auftragnehmer Aufträge an Subunternehmer, so obliegt es dem Auftragnehmer, seine 
datenschutzrechtlichen Pflichten aus diesem Vertrag an den Subunternehmer zu übertragen. 
Die volle Verantwortung für die vom Auftragsnehmer eingeschalteten Subunternehmer bleibt beim 
Auftragnehmer, es sei denn der Subunternehmer wird selbst zum Auftragnehmer des Auftraggebers.

5.) Der Subunternehmer wird selbst zum Auftragnehmer des Auftraggebers  . Dies kann erfolgen, 
wenn ein Großteil des Auftrages vom Subunternehmer weiter ausgeführt und zu Ende gebracht 
werden muss. Es erfolgt beidseitig von Auftraggeber und Auftragnehmer eine Verzichtserklärung, 
dass der Auftrag nicht fortgeführt wird. 
Ab dem Zeitpunkt, ab dem ein Subunternehmen des Auftragsnehmers selbst zum Auftragnehmer 
wird, gilt der Auftrag für den ursprünglichen Auftrag beendet. 
. 
Wenn kein anderer Auftrag des Auftraggebers existiert, werden die Kundendaten zurück an den 
Auftraggeber oder nach dessen schriftliche Anweisung an den  neuen Auftragnehmer übergeben. 
Oder die Daten werden nach schriftlicher Anweisung gelöscht. 
Eine Datenspeicherung sensibler Daten erfolgt grundsätzlich  nur bis 2 – 4 Wochen nach 
Auftragsende oder Vertragsende.  Anderes muss schriftlich vereinbart werden oder per e-mail 
bestätigt werden. 

§8 Informationspflichten, Schriftformklausel, Rechtswahl 

1.) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Beschlagnahme, 
durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren, oder Beschlagnahme von Polizei, Steuerfahndung 
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etc. , oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der 
Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, es sei denn polizeiliche 
Ermittlungen oder Gesetze verbieten es dem Auftragnehmer umgehend mit dem Auftraggeber in 
Kontakt zu treten. Wäre letzteres der Fall, so ist der Auftraggeber baldmöglichst im Nachgang zu 
informieren. Eine Kopie eines Durchsungsbefehls, sowie eine Dokumentation, was mitgenommen 
wurde, ist vom Auftragnehmer baldmöglichst an den Auftraggeber weiterzuleiten. Wenn eine 
polizeiliche Ermittlung oder ein Gesetz eine sofortige Information untersagt, oder dann die 
technischen Voraussetzungen fehlen, da Telefoniegeräte, Router, Smartphones, PCs und Laptops 
mitgenommen wurden, ist der Auftraggeber baldmöglichst im Nachgang zu informieren. 

Änderungen und Ergänzungen dieser Anlage/ diesen Vertrages/ diesen AVVs zum Datenschutz und 
aller Bestandteile bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, die auch in elektronischer Form oder 
in einem elektronischen Datenformat wie PDF erfolgen kann. In der Änderung muss eine 
Bezugnahme zu diesem AVV erfolgen. 

3.) Bei Widersprüchen zu Änderungswunsch des Auftraggebers gelten in erster Linie die Deutschen 
Gesetze, dann EU Gesetze und Verordnungen, nachstehend dann dieser AVV und dann die 
Änderungswünsche des Auftraggebers. 
Bei Widersprüchen im AVV sind die Bestimmungen des AVV so auszulegen, dass der gesetzlich 
gegebene Rahmen erfüllt ist. Andere, nicht Stellen des AVV gelten unberührt fort. 

4.) Es gilt deutsches Recht. Darüber hinaus EU-Verordnungen und -Gesetze. 

5.) Dieser AVV / Vertrag ersetzt alle vorangegangenen Verträge dieser Art. 
Es gilt bindend der in aktueller Version vorliegende Vertrag .

§9 Haftung und Schadensersatz 

 Auftraggeber und Auftragnehmer haften gegenüber betroffenen Personen entsprechend der in Art. 
82 DS-GVO getroffenen Regelung .
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o Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich mit Unterschrift zu den vorab genannten 
Bedingungen . 

                                                                                                              _
Ort, Datum           Auftraggeber  Ort, Datum     Auftragnehmer 

Handzeichen / Hdz: Handzeichen / Hdz:  

Funktion: Funktion:  

Name des Unternehmens:  Name des Unternehmens:

Computerservice.arminfischer.com // 
Armin Fischer Dienstleistungen  

______________________________ ______________________________ 

x Der Vertrag, AVV , ist auch ohne Unterschriften seitens des Auftraggebers gültig. 
Der Vertrag ist dann als so genannter Einzelvertrag gültig, bis zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer dieser oder ein aktuellerer Vertrag geschlossen wurde. 

x Online auf http://computerservice.arminfischer.com/downloads/  gespeicherte AVVs sind in 
der aktuellsten Version tragen zum Misbrauchsschutz keine Unterschriften. Der Vertrag gilt auch 
ohne Unterschriften bis auf Widerruf oder Unterschrift durch den Auftraggeber und Auftragnehmer. 

WEITERE BESTANDTEILE:  
o  Anlage 1 – Auftragsspezifische Vereinbarungen , Hdz. : 

o  Anlage 2 – Auftragsspezifische Vereinbarungen mit Kunden, Geschäftspartner und 
Mitarbeitern des Auftraggebers, Hdz.: 
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